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 Über die 
LfA Förderbank Bayern 
Postfach 22 14 54 
80504 München 
 
 
 
 
 
Hausbankwechsel 
Zutreffendes bitte ankreuzen und ausfüllen 

 
 
LfA-Briefzeichen:     -       
 
 
1 Angaben zum Letztkreditnehmer 
 
Name/Firma 

      
      
Straße (Firmensitz) 

      
PLZ (Firmensitz) 

      
Ort (Firmensitz) 

      
 
 
2 Zu übertragende Kredite 
 

Kredit/Programm LfA-Nummer Zusagebetrag Derzeitige Valuta 

          -            -   -               

          -            -   -               

          -            -   -               

          -            -   -               

          -            -   -               

Bei Krediten mit Bürgschaft der LfA bitte Absicherung (evtl. auf Beiblatt) angeben: 

      
      
      
 



 - 2 - 
 
3 Bedingungen für den Hausbankwechsel 
 Das Vorliegen der Erklärungen gemäß Ziffern 4 und 5 bei der LfA Förderbank Bayern (LfA) ist Voraussetzung für einen 

Hausbankwechsel. Der Hausbankwechsel wird erst durch die entsprechende Einverständniserklärung der LfA wirksam. Die 
LfA kann ihr Einverständnis von der Erfüllung weiterer Auflagen abhängig machen. Das übernehmende Kreditinstitut tritt 
uneingeschränkt und unwiderruflich in alle Rechte und Pflichten aus den bestehenden Verträgen ein. Dies gilt auch für die 
bisher noch nicht geltend gemachten Zinsen und Provisionen. Das übergebende Kreditinstitut händigt dem übernehmenden 
Kreditinstitut alle Verzeichnisse, Unterlagen und sonstige Aufzeichnungen aus, die das übernehmende Kreditinstitut zur 
Darlehensbearbeitung benötigt. Das bisher durchleitende Kreditinstitut wird aus allen Rechten und Pflichten entlassen, mit 
Ausnahme der Pflicht zur Aufbewahrung von Unterlagen über den Zeitraum vor der Übertragung sowie der Duldung und 
Mitwirkung zur Ausübung der entsprechenden Prüfungsrechte der LfA. 

 
 Die LfA bestimmt den Termin für die Übertragung des Kredits/der Kredite. Die unterzeichnenden Kreditinstitute erklären sich 

hiermit mit dem von der LfA festgelegten Übertragungstermin einverstanden. Die Übertragung erfolgt grundsätzlich 
rückwirkend zum letzten Zins- und Tilgungstermin. 

 
4 Erklärung der abgebenden Hausbank und des bisherigen Zentralinstituts 
 Hiermit bestätigen wir, dass wir mit dem Hausbankwechsel und der entsprechenden Entlassung aus den Rechten und 

Pflichten einverstanden sind. 
 
Sachbearbeiter (Name/Zeichen und Telefon):       
 
      
 Ort und Datum Stempel/Unterschrift der bisherigen Hausbank 
 
 
Sachbearbeiter (Name/Zeichen und Telefon):       
 
      
  Ort und Datum Stempel/Unterschrift des bisherigen Zentralinstituts 
 
 
5 Erklärung der übernehmenden Hausbank und des neuen Zentralinstituts 
 Mit Ihrer/Ihren Zusage(n), den ihnen zugrundeliegenden Allgemeinen Darlehens-, Bürgschafts- bzw. Darlehens- und 

Bürgschaftsbestimmungen und den Bedingungen des Hausbankwechsels gemäß Ziffer 3 erklären wir uns uneingeschränkt 
und unwiderruflich einverstanden und treten hiermit ab Umbuchungsdatum in alle entsprechenden Rechte und Pflichten der 
LfA gegenüber ein. 

 
Bei Krediten mit Haftungsfreistellung bzw. Bürgschaft: Der Kredit wird/die Kredite werden wie bisher besichert. 
(Falls eine Änderung der Absicherung erfolgen soll, ist ein formloser Antrag - bei Bürgschaften mit Wertangaben - beizufügen. In diesem Zusammenhang kann 
aber eine Risikoverlagerung auf die LfA nicht akzeptiert werden.) 

 
Sachbearbeiter (Name/Zeichen und Telefon):       
 
 
 
                      
 Ort und Datum Stempel/Unterschrift der neuen Hausbank 
 
 
Wir sind bereit, die Refinanzierungsmittel unter unserer Primärhaftung an die Hausbank auszureichen. 
 
Sachbearbeiter (Name/Zeichen und Telefon):       
 
 
 
                      
 Ort und Datum Stempel/Unterschrift des neuen Zentralinstituts 

Bankleitzahl 

Bankleitzahl 
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